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Einführung 

 
Zweck, Erfassungsbereich und Erhebungsmethode Definitionen 

Betrieb im Sinne der Erhebung ist die örtliche Einheit als Zu-
sammenfassung der räumlich zusammenhängenden Teile 
eines Unternehmen. 

Die laufende Verdiensterhebung wird nach dem Lohnstatis-
tikgesetz1) in vierteljährlichen Abständen für die Monate Ja-
nuar, April, Juli und Oktober durchgeführt. 

Erfasster Personenkreis: In die Verdiensterhebung werden 
alle Arbeiter und Angestellten der Stichprobenbetriebe ein-
bezogen mit Ausnahme der Teilzeitbeschäftigten, Auszubil-
denden, mithelfenden Familienangehörigen sowie der Per-
sonen, die wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung 
nicht für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt wurden. 

Sie informiert über die durchschnittlichen Bruttostunden- 
und -wochenverdienste sowie bezahlten Wochenstunden der 
Arbeiter und Bruttomonatsverdienste der Angestellten. Eine 
Hauptaufgabe dieser Erhebungen besteht in der Abbildung 
der kurzfristigen Entwicklung der genannten Angaben. Die 
„reine“ Entwicklung dieser Größen wird durch Indizes darge-
stellt, die nach der Formel von Laspeyres berechnet werden 
und damit den Einfluss von Veränderungen in der Beschäfti-
gungsstruktur ausschließen. 

Nicht erfasst werden ferner Leitende Angestellte, das sind 
Angestellte mit voller Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. 

Der Erfassungsbereich der Erhebung ist für die Arbeiter- und 
Angestelltenangaben unterschiedlich: Die Ergebnisse der 
Arbeiter beziehen sich ausschließlich auf Bergbau und Ge-
winnung von Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe, 
Energie- und Wasserversorgung sowie Hoch- und Tiefbau, 
diejenigen der Angestellten zusätzlich noch auf den Handel 
sowie das Kredit- und Versicherungsgewerbe. Nach der Klas-
sifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1993, erstreckt 
sich die Erhebung auf die Abschnitte C bis E sowie die Wirt-
schaftsgruppe 45.2 bei den Arbeitern und bei den Ange-
stellten zusätzlich auf die Abschnitte G und J. 

Als Arbeiter gelten Personen, die der Versicherungspflicht in 
der Arbeiterrentenversicherung unterliegen, als Angestellte 
Arbeitnehmer, die der Versicherungspflicht in der An-
gestelltenrentenversicherung unterliegen oder die von der 
Versicherungspflicht auf Grund besonderer Vorschriften be-
freit sind. 

Leistungsgruppen der Angestellten: Für Zwecke der statisti-
schen Analyse werden Leistungsgruppen gebildet, die eine 
grobe Abstufung der Angestelltentätigkeiten nach der Quali-
fikation darstellen. Meist sind den Leistungsgruppen meh-
rere Gehaltsgruppen der in diesem Wirtschaftsbereich ange-
wandten Tarifverträge zuzuordnen. (Leistungsgruppe I um-
fasst die in dieser Erhebung nicht berücksichtigten leitenden 
Angestellten.) 

In den Wirtschaftsbereichen Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden, Verarbeitendes Gewerbe sowie Energie- 
und Wasserversorgung werden Betriebe mit 10 und mehr Ar-
beitnehmern befragt, in anderen Erfassungsbereichen Be-
triebe mit 5 und mehr Arbeitnehmern. Handwerksbetriebe 
werden ausschließlich im Hoch- und Tiefbau sowie im Han-
delsbereich erfasst. 

Leistungsgruppe II: Kaufmännische und technische Ange-
stellte mit besonderen Erfahrungen und selbstständigen 
Leistungen in verantwortlicher Tätigkeit mit eingeschränkter 
Dispositionsbefugnis, die Angestellte anderer Tätigkeits-
gruppen einzusetzen und verantwortlich zu unterweisen ha-
ben. Ferner Angestellte mit umfassenden kaufmännischen 
oder technischen Kenntnissen; außerdem Angestellte, die 
als Obermeister, Oberrichtmeister oder Meister mit hohem 
beruflichen Können und besonderer Verantwortung großen 
Werkstätten oder Abteilungen vorstehen. 

Die Verdiensterhebung wird als Stichprobe durchgeführt. Im 
früheren Bundesgebiet werden z.Z. etwa 8 Prozent und in 
den neuen Ländern und Berlin-Ost 17 Prozent der zur Aus-
wahlmasse zählenden Betriebe erfasst. Die Quartalsergeb-
nisse werden einer Fehlerrechnung unterzogen. Wenn der 
relative Standardfehler zwischen 5 und 10 Prozent liegt, wird 
der Wert in Klammer gesetzt (), wenn er über 10 Prozent liegt, 
werden keine Angaben gemacht (/). Diese Fehlerrechnung 
entfällt für die Jahresdurchschnittsergebnisse, so dass diese 
Ergebnisse ohne Einschränkung zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Leistungsgruppe III: Kaufmännische und technische Ange-
stellte mit mehrjähriger Berufserfahrung oder besonderen 
Fachkenntnissen und Fähigkeiten bzw. mit Spezialtätigkei-
ten, die nach allgemeiner Anweisung selbstständig arbeiten, 
jedoch in der Regel keine Verantwortung für die Tätigkeit 
anderer tragen. Außerdem Angestellte mit qualifizierter Tätig-
keit, die die fachlichen Erfahrungen eines Meisters, Richt-
meisters oder Gießereimeisters aufweisen, bei erhöhter Ver-
antwortung größeren Abteilungen vorstehen und denen Auf-
sichtspersonen und Hilfsmeister unterstellt sind. 

Die Erhebung erfolgt nach der Summenmethode; erfragt wer-
den also nicht Angaben für einzelne Personen, sondern 
Summenangaben, also z.B. die Gehaltssumme einer Ange-
stelltengruppe sowie deren Kopfzahl. 

Leistungsgruppe IV: Kaufmännische und technische Ange-
stellte ohne eigene Entscheidungsbefugnis in einfacher Tä-
tigkeit, deren Ausübung eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung oder durch mehrjährige Berufstätigkeit, den erfolgrei-
chen Besuch einer Fachschule oder privates Studium erwor-
bene Fachkenntnisse voraussetzt. Außerdem Angestellte, die 

                                                                          

1) Gesetz über die Lohnstatistik in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. April 1996 (BGBl. I S. 598), zuletzt 
geändert durch Artikel 35 des Gesetzes vom 19. Juni 2001 
(BGBl. I S. 1046), in Verbindung mit dem Gesetz über die 
Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz -
 BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565) zu- 
letzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 
21. August 2002 (BGBl. I S. 3322). 
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als Aufsichtsperson einer kleineren Zahl von überwiegend 
ungelernten Arbeitern vorstehen, sowie Hilfsmeister, Hilfs-
werkmeister oder Hilfsrichtmeister. 

Leistungsgruppe V: Kaufmännische und technische Ange-
stellte in einfacher, schematischer oder mechanischer Tätig-
keit, die keine Berufsausbildung erfordert. 

Bruttoverdienst: Der Bruttoverdienst umfasst alle Beträge, 
die vom Arbeitgeber in jeder Gehaltsabrechnungsperiode ge-
zahlt werden, das ist das tariflich oder frei vereinbarte Gehalt 
einschließlich tariflicher und außertariflicher Leistungs-, 
Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge. Dazu rechnen 
auch monatlich gezahlte Umsatzprovisionen, Kostenersatz 
oder Zuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte des Arbeitnehmers sowie der steuerliche Wert über-
lassener Naturalleistungen (z.B. Kost, Unterkunft). 

Nicht zum Bruttoverdienst rechnen alle Beträge, die nicht 
oder nicht ausschließlich der Arbeitstätigkeit im Erhebungs-
zeitraum zuzurechnen sind, z.B. Nachzahlungen sowie alle 
einmaligen Zahlungen wie Gratifikationen, Jahresabschluss-
prämien, Gewinnanteile, Gewinnbeteiligungen, zusätzliches 
Urlaubsgeld und nicht regelmäßig gezahlte vermögenswirk-
same Leistungen. Dagegen sind derartige Sonderzahlungen 
einzubeziehen, wenn sie in monatlichen Teilbeträgen lau-
fend bezahlt werden. Nicht berücksichtigt werden außerdem 
Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, Auslösungen u.Ä. 
Zahlungen. 

Bruttoverdienste als Jahresdurchschnitte: Jahresdurch-
schnitte werden mit Hilfe einer linearen Regressions-
rechnung aus den Angaben für die vier Berichtsmonate 
ermittelt. 

Langfristige Indexreihe der Angestelltenverdienste:  

Die Indizes der durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste 
der Angestellten schalten den Einfluss der Veränderungen in 
der Zusammensetzung der Angestellten – auch im Falle eines 
Berichtskreiswechsels – aus und zeigen, wie sich die durch-
schnittlichen Bruttomonatsverdienste der Angestellten ver-
ändert hätten, wenn im jeweiligen Vergleichszeitpunkt die 
gleiche Struktur der Angestelltenschaft bestanden hätte wie 
im Basiszeitraum. Die Wertgewichte für die Wägung der Ver-
dienstreihen wurden durch Multiplikationen der Personen-
zahlen in den einzelnen Angestelltengruppen mit ihrem 
durchschnittlichen Verdienst im Basisjahr gewonnen. 

Aus den angegebenen Indexzahlen lässt sich die Indexent-
wicklung nach Punkten als Differenz zwischen dem neuen 
und alten Indexstand errechnen, die Indexentwicklung in 
Prozent nach der Formel 

100.100x
Indexstand Alter

Indexstand Neuer
−  

Beispiel: Von 1998 bis 2002 stieg der Index der durch-
schnittlichen Bruttomonatsverdienste für alle Angestellte von 
95,0 auf 105,9 d.h. um 105,9 – 95,0 = 10,9 Punkte, aber um 

%.100100x
95,0

105,9
5,11=−  

Die nachgewiesenen Indizes beziehen sich auf das Basisjahr 
2000 = 100. Wird ein anderes Basisjahr gewünscht 
(Umbasierung), sind sie nach der Formel 

100x
sBasisjahre ngewünschte desIndex 

gsjahresBeobachtun desIndex 
 

umzurechnen. 

Beispiel: Für 2002 lautet der Index der durchschnittlichen 
Bruttomonatsverdienste für alle Angestellten auf der Basis 
1998 = 100 

111,5.100x
95,0

105,9
=  

Bruttojahresverdienste 

Ergänzend zur vierteljährlichen Verdiensterhebung wird seit 
1971 eine Bruttojahresverdiensterhebung durchgeführt, mit 
der die gesamten im Laufe eines Kalenderjahres laufend und 
einmalig gezahlten Verdienste erfasst werden. Diese Erhe-
bung richtet sich an die Betriebe der vierteljährlichen Ver-
diensterhebung, mit der der Erhebungsbereich, die Erhe-
bungseinheit und das Erhebungsverfahren übereinstimmen. 

Zu dem einzubeziehenden Personenkreis rechnen alle Ange-
stellte, die während des gesamten Berichtsjahres bei dem-
selben Betrieb beschäftigt waren. 

Der Bruttojahresverdienst umfasst die laufenden (monatli-
chen) Zahlungen, wie in der vierteljährlichen Verdiensterhe-
bung, sowie die in größeren zeitlichen Abständen regelmäßig 
und unregelmäßig - auch einmalig - gezahlten Beträge (Son-
derzahlungen), wie z.B. Weihnachtsgeld, zusätzliches Ur-
laubsgeld, Gewinnbeteiligungen, Jahresprämien, Jubiläums-
zuwendungen, nicht laufend gezahlte vermögenswirksame 
Leistungen, Nachzahlungen, sofern der Anspruch im Be-
richtsjahr entstanden ist. 

Als Ergebnis werden die Bruttojahresverdienste nach Wirt-
schaftszweigen und Geschlecht dargestellt. Ein Nachweis der 
Bruttojahresverdienste nach Leistungsgruppen ist nicht 
möglich, da die Leistungsgruppe im Unterschied zur viertel-
jährlichen Verdiensterhebung kein Erhebungsmerkmal ist. 
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